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„Heute ist unumstritten, dass seit den ersten Tagen des Sowjetstaates alle seine Staatsorgane
mit Zwang und Willkür arbeiteten. 
Die Menschenrechte hatten in der Geschichte unseres Vaterlandes nie praktische staatliche
Priorität“

Leonid Pawlowitsch Kopalin, Oberst der Justiz, amtierender Leiter des Referats Rehabilitierung ausländi-

scher Staatsbürger bei der Hauptmilitärstaatsanwaltschaft Moskau, 1995
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Einführung

Im Juni 1950 erhielt der Leiter des Gertraudenfriedhofs, Erich Genz, die Anweisung, die
Leichen verstorbener Häftlinge, die aus dem Gefängnis Torgau gebracht wurden, einzuäschern
und so vergraben zu lassen, dass sie nie wieder zu finden wären.

Nur zwei Jahre zuvor, im Mai 1948, hatte Erich Genz  eine Liste der - auf ähnliche Weise ver-
scharrten - Opfer des Nationalsozialismus aufgestellt und diese Urnen an einen dafür
bestimmten Gedenkort umbetten lassen, wo 1949, auf Beschluss des Stadtrats, ein „Denkmal
für die Gemordeten des Nazi-Regimes“ errichtet und jedes Grab mit einem kleinen Grabstein
versehen wurde.

Der nun in schrecklicher Kontinuität erteilten Anweisung - keine sichtbaren Spuren zu hinter-
lassen - leistete er zwar Folge, aber, mit Hilfe seines Mitarbeiters Schramm, fertigte er zusätz-
lich einen Plan an, auf dem jede Urne registriert und einem sogenannten „zivilen Grab“ zuge-
ordnet war. Er legte eine Spur, auf der - sollten sich die Zeiten ändern - die Urnen wieder
auffindbar und eindeutig zuzuordnen wären.

Den Angehörigen half das wenig. Sie erfuhren nichts vom Tod, nichts von Art und Ort der
Bestattung und warteten weiterhin vergeblich auf die Rückkehr der Verschwundenen.. .

Als sich die Zeiten dann wirklich änderten und Wolfgang Fintzel, selbst Überlebender eines
Sowjetischen Speziallagers, sich 1990 auf die Suche nach den Gräbern der verstorbenen
Mithäftlinge machte, traf er am Gertraudenfriedhof auf Mitarbeiter, die sich noch erinnern
konnten, dass da ein Lageplan existiert hatte...

1993 wurde der Plan gefunden.

Die Zeitungen berichteten und die Stadtverwaltung sagte zu, sich des Problems - was nun mit
diesem Ort geschehen solle - anzunehmen und eine Lösung vorzuschlagen. 
Es geschah aber nichts und besagtes Gräberfeld 39 verwandelte sich weiter in unbetretbares
Dickicht.

Zwar wuchs das Unterholz - nicht aber das Gras des Vergessens: 
Wolfgang Fintzel wurde nicht müde,  darauf hinzuweisen, dass hier die Lebenden den Toten
noch etwas schuldig sind...

Als er im Sommer 2000, bei einer Zusammenkunft von Opferverbänden und
Aufarbeitungsinitiativen das Problem der „Torgau-Urnen“ wieder aufwarf, schlug die
Landesbeauftragte für Stasi-Unterlagen Edda Ahrberg vor, den Ort im Mai 2001 mit den
Teilnehmern einer in Halle stattfindenden Konferenz über „Widerstand gegen totalitäre
Herrschaft und ideologischen Zwang“ zu besuchen.

Trotz der inzwischen zahlreichen Veröffentlichungen über die Praxis der Einweisung in die
„Speziallager“ der sowjetisch besetzten Zone, ist die Kenntnis darüber in der 
Öffentlichkeit immer noch gering. 



Möglicherweise geht auch die Untätigkeit der Stadtverwaltung auf  Verunsicherung mangels 
Kenntnis zurück:
So erreichte nach den Presseveröffentlichungen 1994 den Oberbürgermeister ein Brief , in
dem gewarnt wurde vor der „Gorifizierung eines bestimmten Personenkreises ... der, in faschi-
stischer Manier weiterkämpfen wollte ... und sich zusammenrottete, um ... gegen fortschrittli-
che Menschen aufzutreten....“ -  man könne nicht „global alles als unschuldige Opfer einstu-
fen.“

Wir veröffentlichen diesen Brief und stellen ihm als Antwort einen Bericht  über die laufen-
den Rehabilitierungsverfahren durch russische Behörden gegenüber.

Mitarbeiter der Gedenkstätten Torgau und „Roter Ochse“ haben inzwischen die Namen der
Toten von Torgau auf Sterbe- und Friedhofslisten verglichen und die Angaben zur Prüfung
auf Rehabilitierung nach Moskau gesandt. Sobald die Ergebnisse vorliegen - was sicher noch
einige Zeit dauert - werden sie in einer umfangreicheren Publikation der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht.

Ein Friedhof ist aber nicht der Ort für Rehabilitierungsverfahren.
Hier wurde all diesen Toten und vor allem ihren Angehörigen Unrecht getan, indem ihnen ein
Ort der Trauer verweigert wurde.

Mitarbeiter des Grünflächenamtes haben jetzt mit der Rodung des Wildwuchses begonnen.
Das Gräsberfeld 39 wird wieder sichtbar und frei für eine Gestaltung als Ort des Gedenkens.

Die vorliegende Dokumentation möchte dazu beitragen, dass in absehbarer Zeit, den Toten
ihre Namen und dem Ort seine Würde zurückgegeben wird.

Halle im Dezember 2000 Heidi Bohley
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Geschichte der „Torgauer Urnen“ 
auf dem Gertraudenfriedhof Halle (Saale)

Auf dem Gräberfeld 39 des Gertraudenfriedhofs Halle befinden sich bis heute die Urnen von
Gefangenen, die in den Jahren 1950-54 in der Strafvollzugseinrichtung Torgau verstorben
sind. 
Welche Schicksale sich hinter den Namen der Verstorbenen verbergen, ist noch Teil laufender
Forschungen und wird nach Vorliegen entsprechender Ergebnisse der Öffentlichkeit vorge-
stellt werden. 
Hier können nur in groben Umrissen die Abläufe geschildert werden, die zur Bestattung dieser
Urnen in Halle geführt haben.

Mit der Auflösung der letzten sowjetischen Speziallager Bautzen, Buchenwald und Sachsen-
hausen im Januar und Februar 1950 gelangten ca. 1.500 von sowjetischen Militärtribunalen
verurteilte Deutsche in das dafür freigemachte Gefängnis Torgau Fort Zinna. 
Dieses Gefängnis diente der nationalsozialistischen Justiz als größte Wehrmachthaftanstalt
und Wehrmachtuntersuchungsgefängnis des 3. Reiches. Von der sowjetischen Besatzungs-
macht wurde es für zwei aufeinander folgende Speziallager genutzt und Ende der 40-er Jahre
der Deutschen Justizverwaltung in der Sowjetischen Besatzungszone übergeben.
Das Gefängnis unterstand ab Januar 1950 der Hauptverwaltung Strafvollzug des Ministeriums
des Innern der DDR, also der Deutschen Volkspolizei.
Aus einem Bericht - geschrieben nach Übergabe der Gefangenen aus sowjetischem
Gewahrsam in die Hände der Volkspolizei - geht hervor, dass die Strafvollzugsbehörden mit
einer so großen Anzahl von Menschen nicht gerechnet hatten und in organisatorischer
Hinsicht völlig überfordert waren.
Allein der Anteil von Tuberkulose-Infizierten wurde auf ca. 30 % geschätzt. Eine ausreichende
medizinische Versorgung war nicht vorhanden. 
Folge der katastrophalen Zustände waren hohe Todeszahlen unter den Gefangenen, verur-
sacht von Tuberkulose, fehlender Ernährung und daraus folgenden Erkrankungen (Dystrophie).
In einem Aktenvermerk des zuständigen Volkspolizei-Oberrates vom 20. Februar 1950 ist fest-
gehalten, dass die ärztliche Betreuung, der aus dem Gewahrsam der Besetzungsmacht über-
nommenen Häftlinge, „eines der brennendsten Probleme“ des Strafvollzuges sei. Die zusätzli-
che Einstellung von Ärzten (für Torgau, Luckau, Untermaßfeld und Hoheneck je einer; für
Bautzen und Waldheim jeweils zwei) war von der Hauptabteilung Gesundheitswesen des
Ministeriums des Innern bereits abgelehnt worden. Auch die Zahl der unter den Gefangenen
befindlichen Ärzte reichte nicht aus. Das Problem wurde auch bis Jahresende 1952 nicht
gelöst. 
Der Hauptabteilungsleiter Strafvollzug beim MdI, Generalinspekteur Meyer, forderte - in einer
Art Inventur zur besseren ärztlichen Versorgung in den Strafvollzugsanstalten - von der
Hauptverwaltung Gesundheitswesen, es solle eine Aufstellung aller in den Gefängnissen ein-
sitzenden Ärzte „unter Abgabe der Charakteristik für jeden Einzelnen unter Berücksichtigung
seines Verhaltens bis in die jüngste Zeit durch die Leiter der Anstalten“ erstellt werden
(Schreiben vom 13.9.1952). Ziel war die „Verschiebung von Gefangenenärzten“ zwischen den
Anstalten, aber auch. die Entfernung politisch unzuverlässig erscheinender Ärzte aus dieser



Funktion.
Betrachtet man den Krankenstand unter den Gefangenen - allein in Torgau Anfang 1953 ca.
310 Fälle „aktiver“ Tbc, weitere 220 „inaktiver“ Tbc-Fälle, 230  „nichtansteckende“ und 70
„ansteckende Tbc-Fälle“, dazu ca. 180 „arbeitsunfähige, ambulante Kranke“ und 108 „arbeits-
fähige, ambulante Kranke“ bei einem Krankenbettenbestand von 490 -  lässt eine Forderung
der Hauptabteilung Gesundheitswesen von September 1952 auf große Unkenntnis über die
Verhältnisse in den Vollzugseinrichtungen schließen: Eine Ärztekommission sollte überprüfen,
„ob, die in den Krankenabteilungen befindlichen Gefangenen, tatsächlich krank sind.“
Ein Teil der in der Zeit von Februar bis Juni 1950 zu Tode gekommenen Menschen wurde ver-
mutlich auf dem Friedhof in Torgau bestattet (eine genauere Überprüfung  steht hier noch
aus).
Wegen der steigenden Zahl von Todesfällen, ordnete das Ministerium des Innern an, die Toten
einzuäschern und die Urnen auf den Friedhöfen, der jeweiligen Krematorien beizusetzen - mit
der Auflage, dabei keine Spuren zu hinterlassen: Laut Anweisung der Verwaltung Strafvollzug
des Ministeriums des Innern der DDR sollten die Urnen „anonym beigesetzt“ werden, d. h.
unter einer Rasenfläche, ohne Kennzeichnung des Ortes. Eine Wiederausgrabung und ansch-
ließende Bestattung in Familiengräbern sollte unmöglich gemacht werden. 
Das Ministerium wollte eventuelle „politische Demonstrationen“ der Bevölkerung bei der
Beerdigung verhindern. Anfangs hatten in Einzelfällen Familien, die über Mithäftlinge vom
Tod ihres Angehörigen erfahren hatten, die Herausgabe der Urnen verlangt und sie auch
erhalten. 
Im Krematorium Halle begannen die Einäscherungen im Juni 1950. 
Bis einschließlich Oktober 1951 waren es 99 in Torgau verstorbene Gefangene. 
Um selbständige Handlungen des Friedhofpersonals zu verhindern, wurde dem Leiter des
Friedhofs am 30.8.1950 schriftlich mitgeteilt, dass die Hinterbliebenen von Torgau aus
benachrichtigt würden. 
Der Leiter des Gertraudenfriedhofs umging die Anordnung der „anonymen Beisetzung“, indem
er eine Form der Bestattung anordnete, die eine Rekonstruktion des Ortes möglich machte: 
Die Urnen wurden an den Kopfenden bereits vorhandener Gräber vergraben und dazu ein
spezieller Lageplan angefertigt.
Bei einer Inspektion der Büroräume des Friedhofsleiters - bei dem dieser den Raum zu verlas-
sen hatte - nahm ein Mitarbeiter der Abteilung Organisation der Verwaltung Strafvollzug am
24. Januar 1951 die Unterlagen in Augenschein und erklärte anschließend diese Form der
Beisetzung für unzulässig. Der Leiter des Friedhofes wurde angewiesen, die Urnen auszugra-
ben und in nicht wieder auffindbarer Weise zu bestatten. Er tat es nicht!
Diesem - für ihn selbst nicht ungefährlichen - Verhalten ist es zu verdanken, dass diese
Grabstellen heute noch vorhanden und rekonstruierbar sind.
Um die Möglichkeit einer unkontrollierten Herausgabe von Urnen auszuschließen, trat ab
15.Oktober 1951 eine neue Vorschrift in Kraft:
Die Urnen von Häftlingen mussten nun auf dem Friedhof aufbewahrt werden, bis ein
Gefängnisbeamter kam und sie zurück nach Torgau brachte. 
1953 änderten sich die Verwaltungsstrukturen und das Krematorium Halle war nicht länger
für Torgau zuständig. 
In Halle war die letzte Einäscherung eines Häftlings am 13.Juli 1953 - diese Urne ging dann
erst am 12. November 1954 nach Torgau zurück.
Bis 1956 wurden die Urnen verstorbener Häftlinge in Torgau gesammelt. 
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Eine Benachrichtigung der Angehörigen - wie im Schreiben vom 30.8.1950 an den halleschen
Friedhofsleiter behauptet - erfolgte nicht. Oft erreichte die Todesnachricht die Angehörigen
erst viel später über entlassene ehemalige Mitgefangene.        
Aus dem Schriftwechsel von Angehörigen Verstorbener mit dem Ministerium des Innern und
einzelnen Gefängnissen geht hervor, dass ihnen bis in die zweite Jahreshälfte 1956 die
Herausgabe der Urnen verweigert und auch der Bestattungsort nicht genannt wurde.
Im Juni 1956 gelang es einer Frau aus Stralsund in die Sprechstunde der Justizministerin Hilde
Benjamin vorzudringen und dort die Herausgabe der Urne ihres drei Jahre vorher in Waldheim
verstorbenen Mannes zu verlangen. Der Leiter der Verwaltung Strafvollzug beim Ministerium
des Innern antwortete der Justizministerin auf deren Nachfrage: 
„K. wurde 1950 vom ehemaligen Landgericht Chemnitz in Waldheim verurteilt und zählt mit
zu dem Personenkreis, bei denen eine Freigabe der Leiche bzw. Urne aus politischen Gründen
nicht ratsam ist.“
In einem Schreiben von D. Dr. Krüger (Rat der evangelischen Kirchen in Deutschland) an die
Hauptverwaltung der Deutschen Volkspolizei vom 13. August 1956 heißt es: 
„Es ist mir sehr oft von Angehörigen verstorbener Gefangener der Wunsch vorgetragen wor-
den, dass ihnen die Urne der Verstorbenen zur Bestattung auf dem Gemeindefriedhof heraus-
gegeben werden möchte. In vielen Fällen haben diese Angehörigen eine Familiengrabstätte, in
der sie auch gern ihre Verstorbenen beigesetzt sehen möchten. Diesem menschlichen Anliegen
wird man gewiss Verständnis entgegenbringen. Es können ja die nötigen Sicherungen getrof-
fen werden, dass diese Erdbestattung in aller Stille erfolgt. Soweit mir bekannt, waren früher
die wesentlichen Bedenken, dass solche Bestattungen leicht demonstrativen Charakter anneh-
men. Ich glaube auch über die Pfarrämter die nötigen Garantien zu bekommen, dass solche
Beisetzungen in aller Stille in engstem Familienkreise stattfinden. Ich wäre sehr dankbar,
wenn diese Frage noch einmal grundsätzlich überprüft werden könnte.“
Tatsächlich erhielt  Dr. Grüber am 4. September 1956 die telefonische Zusage, es werde „eine
Aushändigung der Urnen in beschränktem Umfang“ erfolgen. 
Am 9. Oktober 1956 stellte die Beisetzung eines in Bautzen verstorbenen Gefangenen in sei-
ner Heimatgemeinde gewissermaßen einen Testfall für das Ministerium dar: 
Der Leiter der Bezirksverwaltung Strafvollzug Cottbus hatte Bericht zu erstatten und meldete
am 12. Oktober 1956 nach Berlin, dass die „Beisetzungsfeierlichkeiten nicht den üblichen
Rahmen überschritten“ hätten, obwohl 70 bis 80 Personen gekommen waren. 
Der VP-Oberrat fügte dem Bericht eine Charakteristik des Pfarrers bei, der eine „kurze und
loyale“ Grabrede gehalten hatte. 
Pfarrer B. wurde als „reaktionär“ eingeschätzt, weil er bei anderen Gelegenheiten offen gegen
die Jugendweihe eingetreten sei und sich an Volkswahlen und Volksbefragungen nicht beteili-
ge. 
Der Pfarrer, dem die Anwesenheit von Vertretern der Polizei bei der Beerdigung nicht entgan-
gen war, verfasste seinerseits ein Schreiben an das Ministerium, in dem er sich für die
Freigabe der Urne bedankte und erklärte, die Freigabe sei „nicht nur vom menschlichen, son-
dern auch vom politischen Standpunkt her die richtige Lösung“ gewesen.
In Bedrängnis geriet die Polizei auch durch Anfragen aus der Bundesrepublik -  dokumentiert
durch den Brief einer Frau aus Frankfurt/Main vom 23.9.1956 an eine Friedhofsverwaltung in
Thüringen: 
„Ich empfinde es als unerhörte Pietätlosigkeit, nachdem ein Mensch über 6 Jahre tot ist, dass
die [Herausgabe der] Urne zwecks Beisetzung an die nächsten Angehörigen verweigert wird.
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Was kann Ihnen denn eine Urne nützen, Ihr Opfer haben Sie doch bekommen. Für mich
bedeutet aber die Urne mit Inhalt sehr viel. Ich wiederhole daher nochmals meine Bitte und
erwarte einen Bescheid von Ihnen.“
In den Gefängnissen gestaltete sich die Aufbewahrung der wachsenden Zahl von Urnen
immer schwieriger. Ein Teil der Urnen wies bereits Beschädigungen auf. 
Eine Bestandsaufnahme seitens des Ministeriums ergab in der zweiten Jahreshälfte 1956, dass
z. B. in Bautzen 221 Urnen „teilweise angeschlagen und stark angerostet“ verwahrt wurden.
Waldheim meldete 584 „Stück“, von denen 95 „zu erneuern“ seien und 240 „neu lackiert wer-
den“ müssten.
Im August 1956 beauftragte die Verwaltung Strafvollzug die einzelnen Haftanstalten, zu prü-
fen, ob es möglich sei, die Urnen dort beisetzen zu lassen, wo die Einäscherung erfolgt war.
Dabei sollte abgesichert werden, dass die Beisetzungen ohne Aufsehen und nur mit Kenntnis
eines möglichst kleinen Personenkreises stattfinden. 
In einigen Fällen wurde das Friedhofspersonal überprüft. So meldete die Strafvollzugsanstalt
Hoheneck: 
Den beiden „verantwortlichen Genossen der [für Hoheneck zuständigen] Friedhofsverwaltung
ist die Wahrung der Vertraulichkeit bekannt, und da es sich hier auch um zwei Genossen
unserer Partei handelt, kann ihnen Vertrauen entgegengebracht werden.“
Für Hoheneck und Waldheim war allerdings eine Bestattung der Urnen noch immer nicht vor-
gesehen; die Friedhofsverwaltungen sollten für „Regale“ sorgen, in denen die Urnen aufzube-
wahren wären. 
Die Verstorbenen aus Hoheneck wurden dann doch beerdigt - es fanden sich keine
Aufbewahrungsmöglichkeiten.
Am 4. Juli 1957 trafen die „Torgauer Urnen“ wieder auf dem Gertraudenfriedhof in Halle ein.
Der Friedhofsleiter ließ die Bestattung auf die gleiche Weise vornehmen, wie es bereits in den
Jahren 1950/51 gehandhabt wurde. 
In wenigen Ausnahmefällen konnten Urnen mit einer Sondergenehmigung der
Strafvollzugsanstalt Torgau in die Heimatorte der Verstorbenen überführt werden. 
Die Friedhofsleitung durfte keine selbständigen Nachforschungen zu Angehörigen betreiben
oder Anfragen beantworten.
Der von der Friedhofsleitung 1950/51 erstellte und 1957 fortgeführte inoffizielle Liegeplan
erlaubte es, die seit 1989/90 eingehenden Schreiben von Angehörigen zu bearbeiten und vier-
zig Jahre nach dem Tod der Gefangenen ihre Urnen in die Grabstellen ihrer Familien zu über-
führen. 
In den meisten Fällen gelang es jedoch - trotz  Einschalten der Presse - nicht mehr, die
Angehörigen zu finden.

Der Text entstand unter Verwendung von Akten aus dem Archiv des Gertraudenfriedhofes Halle (Saale), sowie des

Ministeriums des Innern der DDR, Verwaltung Strafvollzug 

(Bundesarchiv, Bestand DO 1, 3516 und DO 1 / 11 / 1573)
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Presseberichte

Mitteldeutsche Zeitung Halle

vom 03.12.93

vom 12.01.94

vom 30.12.93
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vom 21.01.94

Mitteldeutsche Zeitung Halle
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vom 27.12.93

Frankfurter Rundschau



BILD Halle

vom 28.12.93
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2. Teil der Liste vom 29.12.93
3. Teil vom 30.12.93

BILD Halle
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BILD Halle

vom  29.12.93



BILD Halle

vom  29.12.93
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BILD Halle

vom 30.12.93
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BILD Halle

vom 30.12.93
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BILD Halle

vom 04.01.94

vom 05.01.94
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BILD Halle

vom 06.01.94

vom 07.01.94

vom 29.12.93
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Rehabilitierung durch russische Behörden

Dieses Kapitel wurde entnommen aus:

Günther Wagenlehner, Die russischen Bemühungen um die Rehabilitierung der 1941-1956 verfolgten deutschen

Staatsbürger: Dokumentation und Wegweiser 

hrsg. von der Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999, (Reihe: Gesprächskreis Geschichte, Heft 29). 

Hier findet sich die z. Zt. (Dezember 2000) aktuellste  Zusammenstellung von Informationen zur Rehabilitierung

durch russische Behörden.

Kursiver Text - Erläuterungen des Herausgebers

Die gesetzliche Grundlage

1991 erließ die russische Föderation ein Gesetz zur Rehabilitierung sowjetischer Staatsbürger, die in der ehema-

ligen Sowjetunion zu unrecht verurteilt worden waren. 

Dieses Gesetz wurde im Dezember 1992 auf Ausländer erweitert. 

Bisher wurden mehrere Millionen Anträge auf Rehabilitierung gestellt.

Grundsätzlich geht es darum, zu überprüfen, ob der damals Verurteilte aus heutiger Sicht schuldig oder

unschuldig war.

Die Überprüfung erfolgt individuell anhand der Archivbestände. Das Urteil bleibt nur dann bestandskräftig,

wenn sich in den Akten Beweismittel für die vorgeworfene Straftat befinden. 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen,  dass 2/3 der Antragsteller rehabilitiert werden mussten.

Gesetz der Russischen Föderation über die Rehabilitierung

von Opfern politischer Repressionen vom 18. Oktober 1991

(mit anderungen und Ergänzungen vom 3. September 1993)

Auszüge

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Als politische Repressionen anerkannt werden die verschiedenen Zwangsmaßnahmen, die vom Staat aus politi-

schen Gründen in Form von Tötung oder Freiheitsentzug, Zwangseinweisung in eine psychiatrische Anstalt,

Ausweisung und Aberkennung der Staatsangehörigkeit, Umsiedlung von Bevölkerungsgruppen, Verbannung aus

einem bzw. an einen bestimmten Ort bzw. Einweisung in eine Sondersiedlung, Zwangsarbeit mit

Freiheitseinschränkungen sowie andere Aberkennungen oder Einschränkungen von Rechten und Freiheiten von

Personen, die aus Gründen der Klassenzugehörigkeit, aus sozialen, nationalen, religiösen oder anderen Gründen

als sozial gefährlich für den Staat und die politische Ordnung galten, angewandt und durch Urteile bzw.

Entscheidungen von Gerichten und anderen Behörden, denen Gerichtsfunktionen übertragen worden waren,

sowie auf dem Verwaltungswege durch Exekutivbehörden und Amtspersonen sowie gesellschaftliche

Organisationen oder deren mit Verwaltungsvollmachten ausgestattete Organe vollstreckt wurden.



Artikel 2

Dieses Gesetz gilt in bezug auf das Rehabilitierungsverfahren für Staatsangehörige der Russischen Föderation,

Staatsangehörige der Staaten, die ehemals Unionsrepubliken der UdSSR waren, ausländische Staatsangehörige

und Staatenlose, die nach dem 25. Oktober (7. November) 1917 Opfer von politischen Repressionen im

Hoheitsgebiet der Russischen Föderation waren; Personen, die im Hoheitsgebiet der Russischen Föderation ihren

ständigen Wohnsitz hatten und durch außerhalb der UdSSR tätige sowjetische Gerichts- und Verwaltungsorgane

oder durch Militärtribunale bzw. zentrale Gerichte der UdSSR und außergerichtliche Organe (durch das Oberste

Gericht der UdSSR und seine Kollegien, das Kollegium der Vereinigten Staatlichen Politischen Verwaltung der

UdSSR, der Sonderberatungen beim Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten (NKWD) - Ministerium für

Staatssicherheit (MGB) - Ministerium für Innere Angelegenheiten (MWD) der UdSSR, der Kommission des NKWD

der UdSSR und der Staatsanwaltschaft der UdSSR für Ermittlungsverfahren repressiert wurden;

für ausländische Staatsangehörige, die aufgrund eines Urteiles bzw. einer Entscheidung von Gerichten der UdSSR

bzw. außergerichtlicher Organe außerhalb der UdSSR aufgrund einer Anklage wegen Handlungen gegen

Staatsangehörige der UdSSR und Interessen der UdSSR repressiert wurden. Die Rehabilitierung ausländischer

Staatsangehöriger, die durch eine Entscheidung von Gerichten der UdSSR oder außergerichtlicher Organe außer-

halb der UdSSR aufgrund internationaler Gesetze ( Anm.D.Übers.: Es ist wohl „Völkerrecht“ gemeint.)

wegen Handlungen gegen die Interessen der Vereinigten Nationen während des 2. Weltkrieges repressiert wur-

den, wird nach Maßgabe der völkerrechtlichen Vereinbarungen der Russischen Föderation mit den betroffenen

Staaten geregelt.

Artikel 21

Als Opfer politischer Repressionen werden anerkannt:

Kinder, die sich gemeinsam mit ihren Eltern in Haftanstalten aufgehalten haben bzw. an einen oder von einem

bestimmten Ort verbannt oder in eine Sondersiedlung eingewiesen wurden;

Kinder, die als Minderjährige ohne die Obhut eines oder beider Elternteile leben mußte, weil diese aus politi-

schen Motiven unbegründet repressiert wurden;

Kinder, Ehegatten und Eltern von Personen, die erschossen wurden bzw. in Haftanstalten verstarben und

posthum rehabilitiert worden sind.

Die Wiedereinsetzung in aberkannte Rechte und die Gewährung von Vergünstigungen für die genannten

Personen erfolgt in den Fällen, die in diesem Gesetz, in anderen Rechtsvorschriften der Russischen Föderation

und in Rechtsakten der Republiken der Russischen Föderation, der Regionen, der Gebiete, der Städte Moskau und

St. Petersburg, des autonomen Gebiets (Anm. D. Übers.: Hierbei handelt es sich um das autonome Gebiet der

Juden.), der autonomen Bezirke und der örtlichen Behörden gesondert festgelegt  Dem Ehepartner werden die

Vergünstigungen gewährt, sofern sie (er) keine neue Ehe eingegangen ist.

Artikel 3

Rehabilitiert werden Personen, die aus politischen Gründen

a) wegen Verbrechen gegen den Staat oder anderer Verbrechen verurteilt wurden;

b) Opfer von strafrechtlichen Repressionen durch Urteile bzw. Entscheidungen der Organe der Gesamtrussischen

Außerordentlichen Kommission für den Kampf gegen die Konterrevolution (der Staatlichen Politischen

Verwaltung, der Vereinigten Staatlichen Politischen Verwaltung), der Verwaltung des Volkskommissariats für

Innere Angelegenheiten bzw. des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten, des Ministeriums für

Staatssicherheit, des Ministeriums für Innere Angelegenheiten, der Staatsanwaltschaft und ihrer Kollegien, der
25
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Kommissionen, „Sonderberatungen“, „Dwoikas“, „Troikas“ und anderer, gerichtliche Funktionen ausübender

Organe wurden;

c) auf dem Verwaltungswege Opfer von Verbannung aus einem bzw. an einen bestimmten Ort, Einweisung in

Sondersiedlungen und Zwangsarbeit mit Freiheitseinschränkung, auch in „Arbeitskolonnen des NKWD“, sowie

anderer Einschränkungen ihrer Rechte und Freiheiten wurden;

d) unbegründet durch Urteile bzw. Entscheidungen von Gerichten und außergerichtlichen Organen zwangsweise

in psychiatrische Anstalten eingewiesen wurden;

e) unbegründet zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen wurden und deren Verfahren mit nicht rehabilitie-

render Begründung eingestellt wurden;

f) die aus politischen Motiven als sozial gefährlich eingestuft und ohne Anklage wegen eines konkreten

Verbrechens aufgrund von Urteilen bzw. Entscheidungen von Gerichten oder außergerichtlichen Organen Opfer

von Freiheitsentzug, Verbannung aus einem bzw. an einen bestimmten Ort wurden.

Artikel 4

Nicht rehabilitiert werden die in Artikel 3 aufgeführten und von Gerichten begründet verurteilten sowie durch

Entscheidungen außergerichtlicher Organe bestraften Personen, sofern in den Akten hinreichende Beweise für

eine Anklage wegen folgender Verbrechen vorliegen:

a) Hochverrat in Form vom Spionage, Verrat militärischer bzw. staatlicher Geheimnisse und Überlaufen zum

Feind; Spionage, terroristischer Anschlag, Diversion;

b) Gewaltakte gegen die Zivilbevölkerung und Kriegsgefangene sowie Beihilfe für Hochverräter und faschistische

Okkupanten bei der Durchführung derartiger Handlungen während des Großen Vaterländischen Krieges;

c) Bildung von Banden, die Morde, Plünderungen und andere Gewalttaten begangen haben, sowie persönliche

Beteiligung an derartigen Handlungen innerhalb von Banden;

d) Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden, die Menschlichkeit und die Justiz.

Nicht rehabilitiert werden außerdem auf dem Verwaltungswege in Sondersiedlungen eingewiesene repatriierte

sowjetische Staatsangehörige (Kriegsgefangene und Zivilpersonen), die in Bau- und Sondereinheiten der deut-

schen faschistischen Truppen und der Polizei eingesetzt waren, sofern Beweise dafür vorliegen, daß sie an

Aufklärungs-, Straf- und Kampfeinsätzen gegen die Roten Armee, Partisanen, Armeen der Länder der Anti-

Hitler-Koalition und die friedliche Bevölkerung teilgenommen haben, mit Ausnahme der Personen, die ansch-

ließend an Kampfhandlungen gegen die deutschen faschistischen Truppen in der Roten Armee, in

Partisanenverbänden oder in der Widerstandsbewegung teilgenommen haben.

Artikel 5

Die nachstehend aufgeführten Tatbestände werden als gesellschaftlich ungefährlich anerkannt und die derent-

wegen verurteilten Personen werden unabhängig von der tatsächlichen Begründung der Anklage rehabilitiert:

a) antisowjetische Agitation und Propaganda,

b) wissentliche Verbreitung von Falschinformationen, die die sowjetische Staats,- bzw. Gesellschaftsordnung ver-

leumden;

c) Verstoß gegen die Gesetze über die Trennung von Kirche und Staat sowie Schule und Kirche;

d) Angriffe auf die Persönlichkeit und die Rechte der Bürger unter dem Vorwand der Ausübung religiöser

Bräuche;

e) Flucht aus Haftanstalten, Verbannungsorten und Sondersiedlungen sowie Zwangsarbeitslagern mit

Freiheitseinschränkung von Personen, die sich an diesen Orten im Zusammenhang mit unbegründeten politi-
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schen Repressionen befanden, d.h. nach Art. 70 (in der vor dem Dekret des Präsidiums des Obersten Sowjets der

RF vom 11. September 1990 gültigen Fassung), 1901 sowie 142 und 227 des Strafgesetzbuches der RF und den

einschlägigen Normen des vorher geltenden Rechts. ...

Durchführung und Stand der Rehabilitierung deutscher Staatsbürger (Ende 1998)

Aussagen von Oberst Kopalin

Zuständig für die Rehabilitierung ist die Hauptmilitärstaatsanwaltschaft in Moskau. Der Leiter des Referates

Rehabilitierung ausländischer Staatsbürger ist Oberst der Justiz Leonid P. Kopalin. Er arbeitet seit 1992 in die-

sem Bereich. Kopalin wurde durch viele Vorträge zu „Möglichkeiten und Grenzen der Rehabilitierung“ auch in

Deutschland als äußerst kenntnisreicher Sachverständiger zu diesen Themen bekannt. Es folgen Auszüge aus

einem Vortrag von Leonid Kopalin:

rehabilitiert Rehabilitierung abgelehnt

Deutsche * 7.900 Personen 2.600 Personen

Japaner 1.000 Personen 12 Personen

Österreicher 550 Personen 250 Personen

Ungarn 300 Personen 30 Personen

* Stand Januar 2000: ca. 12.000 Anträge von deutschen Staatsangehörigen gestellt, davon wurden ca. 8.000

Deutsche rehabilitiert, in ca. 3.000 Fällen wurde eine Rehabilitierung abgelehnt. (Quelle: Vortrag von Kopalin am

05.04.2000 in Halle/Saale)

Die Beschlußfassung über die Rehabilitierung von Ausländern und die Erteilung der entsprechenden

Informationen an sie erfolgen streng individuell, ausgehend von den konkreten Materialien in den archivierten

Strafakten und davon, ob Beweise für eine Schuld vorliegen. ...

Anträge von Ausländern betreffen folgende Kategorien von Fällen:

1. Staatsverbrechen (konterrevolutionäre Verbrechen), wie sie das Strafgesetzbuch der RSFSR in der Fassung von

1926 vorsieht, insbesondere bewaffneter Aufstand oder Eindringen in sowjetisches Hoheitsgebiet, Spionage,

Diversion, Terroranschlag, antisowjetische Propaganda, Sabotage u.a.;

2. Verbrechen im Zusammenhang mit Greueltaten gegen die Zivilbevölkerung und kriegsgefangene Rotarmisten,

wie sie im Erlaß des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 19. April 1943 „Über Maßnahmen zur

Bestrafung der deutschen faschistischen Verbrecher, die schuldig sind, Mordtaten und Mißhandlungen gegen die

sowjetische Zivilbevölkerung und gegen gefangene Rotarmisten begangen zu haben, zur Bestrafung von Spionen

und Vaterlandsverrätern aus den Reihen der Sowjetbürger und von deren Helfershelfern“ beschrieben sind;

3. Kriegs- und andere Verbrechen nach dem Kontrollratsgesetz Nr. 10 vom 20. Dezember 1945 „Über die

Bestrafung von Personen, die schuldig sind, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und gegen die

Menschlichkeit begangen zu haben“;

4. allgemeine kriminelle Verbrechen (Eigentumsdelikte, Verbrechen gegen die Person usw.).

Bürger, die wegen genannter Verbrechen zu Recht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurden, werden

nicht rehabilitiert.



28

Entsprechend Art. 4 des Rehabilitierungsgesetzes können solche Personen nicht rehabilitiert werden, die von

Gerichten begründet verurteilt bzw. gegen die von außergerichtlichen Organen begründet strafrechtliche

Maßnahmen ergriffen werden, wenn in ihren Akten hinreichende Beweismittel für eine Anklage wegen

Spionage, Terroranschlag, Diversion, Gewaltanwendung gegen die Zivilbevölkerung oder Kriegsgefangene,

Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit sowie einige andere Straftaten vorlie-

gen. Solche Akten werden besonders sorgfältig überprüft, da bei Vorliegen eines Antrags auf Rehabilitierung die

Ablehnung nur durch ein Gericht auf der Grundlage des entsprechenden Gutachtens oder des Einspruchs durch

einen Staatsanwalt erfolgt. ...

Charakterisierung der eingehenden Anträge

Anträge erhalten wir hauptsächlich über die Deutsche Botschaft, über das russische Außenministerium und auf

direktem Weg von interessierten Personen und Organisationen. ... 

Die Analyse zeigt, daß in den Anträgen folgende Hauptprobleme angesprochen werden:

1. die Rehabilitierung verurteilter Personen;

2. die Rehabilitierung von Personen, die in Speziallagern des NKWD bzw. MWD in der sowjetisch besetzten Zone

Deutschlands interniert oder aus Deutschland in Arbeitslager auf sowjetischem Gebiet deportiert worden waren;

3. Vermögensprobleme - die Annullierung der Verfügungen der sowjetischen Besatzungsbehörden, Eigentum von

Einzelpersonen bzw. Organisationen zu sequestrieren oder konfiszieren, die Rückgabe von persönlichem

Eigentum und die Auszahlung von Entschädigungen;

4. die Feststellung des Schicksals von Bürgern, die von sowjetischen Organen festgenommen wurden und danach

als vermißt galten;

5. der Erhalt von Kopien der Dokumente aus den archivierten Strafakten (Urteil, Anklageschrift, persönliche

Dokumente und Fotografien Rehabilitierter), Informationen über die Grabstätte repressierter Verwandter usw. ...

Beispiele für erfolgte Rehabilitierungen

Fall 1

Im März 1946 wurden sechs Jugendliche unter 16 Jahren aus Woltersdorf und Rüdersdorf (Provinz Brandenburg)

- Ulrich Lehmann, Gerhard Ganschow, Wolfgang Piper und andere - von einem Militärtribunal auf Grundlage

von Artikel 58-8, 58-9 und 58-11 StGB der UdSSR zu jeweils 10 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Laut Urteil

waren sie angeklagt, sie seien „Mitte April 1945, als die Rote Armee gegen Berlin vorrückte, der Organisation

„Werwolf“ beigetreten, die sich das Ziel setzte, im Hinterland der Roten Armee eine Diversions- und Terrorkampf

zu führen. Praktisch tätig waren die Verurteilten nicht.“

Die Überprüfung der Strafakte ergab, daß die Jugendlichen ohne hinreichenden Grund verurteilt wurden. Bei

den Ermittlungen und vor Gericht bekannten sich die Anklagten nicht schuldig und erläuterten, daß sie, als die

Rote Armee vorrückte, gezwungenermaßen formal dem „Werwolf“ beigetreten seien, da sie andernfalls gemein-

sam mit ihren Familien von den Faschisten verfolgt worden wären. Terror oder Diversion gegen die sowjetischen

Truppen hätten sie nicht betreiben wollen. Bis September 1945 seien sie in Kriegsgefangenenlagern gewesen,

anschließend hätte sie bei ihren Eltern gewohnt und keinerlei rechtswidrige Handlungen begangen. Der Beitritt

minderjähriger deutscher Staatsbürger zu derartigen Organisationen (Volkssturm u.a.) unter dem Druck objekti-

ver Kriegsumstände, ohne daß wirklich Verbrechen begangen wurden, bildet noch keinen Strafbestand.
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Fall 2

Im Oktober 1948 wurden die Studenten der Universität Jena Hans-Joachim Mütel, Eva Mütel, Leo Stär und Max

Klinsberg wegen Spionage und antisowjetischer Agitation zu 20 Jahren Freiheitsentzug in einem Besserungs-

und Arbeitslager unter Einziehung ihrer persönlichen Wertgegenstände verurteilt.

Das Gericht erkannte sie für schuldig, „aufgrund ihrer feindlichen Einstellung gegenüber der Sowjetunion im

März 1948 mehrere Artikel antisowjetischen Charakters über die wirtschaftliche und politische Lage in der

sowjetisch besetzten Zone Deutschlands an die Redaktion der Zeitung ÇDer Tag’, des CDU-Organs in den

Westzonen Deutschlands, gegeben zu haben.“

Die Anklage wegen Spionage beruhte auf dem gegenstandslosen Geständnis der Angeklagten und wurde durch

keinerlei Beweismaterial belegt. Die von ihnen in den Artikeln verwendeten Informationen waren allgemein

zugänglich und stellten kein Staats- oder militärisches Geheimnis dar. Was ihre Verurteilung wegen antisowjeti-

scher Agitation und Propaganda betrifft, so gelten gemäß Artikel 5 Punkt a des Gesetzes des RF „Über die

Rehabilitierung von Opfern politischer Repression“ die genannten Handlungen nicht als sozial gefährlich, und die

deswegen verurteilten Personen sind zu rehabilitieren unabhängig davon, ob ihre Anklage durch Fakten belegt

ist oder nicht.

Fall 3

Die Praxis zeigt, daß im Nachkriegsdeutschland nicht nur Deutsche, sondern auch Bürger anderer Nationalität

aus politischen Motiven heraus strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurden. Erich Nelhans, gebürtiger

Berliner, Jude, organisierte Ende 1945 in Berlin eine „Jüdische Gemeinde“ und half der daran interessierten jüdi-

schen Bevölkerung aus Polen, der Tschechoslowakei und Deutschland, nach Palästina und Amerika auszuwan-

dern. Er unterstützte so mehrere Tausende jüdische Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern Europas.

Diese humanistische Tätigkeit Nelhans’ wurde als den Interessen der UdSSR entgegenstehend gewertet, und im

August 1948 verurteilte man ihn wegen antisowjetischer Agitation und Beihilfe zum ungesetzlichen

Grenzübertritt zu 25 Jahren Besserungs- und Arbeitslager unter Einziehung seines Vermögens.

Auf Einspruch der Hauptmilitärstaatsanwaltschaft annullierte ein Militärgericht das Urteil und stellt das

Strafverfahren gegen Nelhans ein, da seine Handlungen keinen Straftatbestand enthielten. Damit ist Nelhans

vollständig rehabilitiert. ...

Anträge auf Rehabilitierung durch russische Behörden können gestellt werden an:

Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 10117 Berlin Tel.: 0 18 88 / 17-0
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Informationsmöglichkeiten 

Stadtverwaltung Halle
Gertraudenfriedhof
Landrain 2 06118 Halle/Saale Tel.: 03 45 / 5 21 12 50

Informations- und Dokumentationszentrum Torgau
Rosa-Luxemburg-Platz 16 04860 Torgau Tel.: 0 34 21 / 71 34 68

Stiftung Sächsische Gedenkstätten
zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
Klaus-Dieter Müller
Altenzeller Straße 19 01069 Dresden Tel.: 03 51 / 4 69 55 40

Gedenkstätte „Roter Ochse“ Halle / Saale
Am Kirchtor 20 a 06108 Halle/Saale Tel.: 03 45 / 2 20 12 13

Bund der Stalinistisch Verfolgten e. V.
Kreisverband Halle
c/o Zeit-Geschichte(n)

Gemeinschaft politisch Verfolgter der SBZ/DDR e. V.
Wolfgang Fintzel
Straße des Aufbaus 10 06295 Lutherstadt Eisleben Tel.: 0 34 75 / 71 64 10

Zeit-Geschichte(n) e. V. 
Verein für erlebte Geschichte
Große Ulrichstraße 51 06108 Halle/Saale Tel.: 03 45 / 2 03 60 40
zeit-geschichten@t-online.de



Literatur zum Thema

Agde, Günter: Die Greußener Jungs. Hitlers Werwölfe, Stalins Geheimpolizisten und ein Prozeß in Thüringen. Eine 

Dokumentation; Dietz Verlag, Berlin 1995

Berger, Siegfried: „Ich nehme das Urteil nicht an“ - Ein Berliner Streikführer des 17. Juni vor dem Sowjetischen 

Militärtribunal; Landesbeauftragter f. d. Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes Berlin, Berlin 1998

BSV, Kreisverband Magdeburg: „Ein Gespenst ging um“ - Erlebnisberichte aus dem „Sozialistischen Lager“ 1945-1989; LStU 

Sachsen-Anhalt (Hg. ), Magdeburg 1997

BSV Kreisverband Magdeburg: Wirkungsstätten stalinistischen Terrors in der SBZ/DDR - Magdeburg; LStU Sachsen-Anhalt 

(Hg. ), Magdeburg 1998

Eberhardt, Andreas: Verschwiegene Jahre. Biographische Erzählungen von Gefangenschaft und dem Leben danach; Berlin 

Verlag Arno Spitz, Berlin 1998

Erinnerungsprotokolle und Dokumente. 2. Halle-Forum, 17. /18. Mai 1995, „Roter Ochse“, Halle/S. ; Regierungspräsidium 

Halle/S, Dezernat Kultur- u. Denkmalpflege, Halle 1995

Finn, Gerhard: Die politischen Häftlinge in der Sowjetzone 1945-1959. Reprint 1989; Wissenschaft und Politik Verlag, 

Köln 1989

Fintzel, Wolfgang: Fünf Jahre in der Hölle - mit 17 in Stalins Lagern. Ein Erlebnisbericht über die Jahre 1946 bis 1951; 

Wolfgang Fintzel (Eigenverlag), Lutherstadt Eisleben

Graul, Elisabeth: Die Farce; imPULS Verlag,

Magdeburg 1991

Hennig, Horst: Erfahrungen aus den Diktaturen - Folgerungen für Gegenwart und Zukunft. Vorträge aus dem Halle-Forum III 

vom 18.-20. 05. 1996; Lager-Gemeinschaft Workuta/GULag in der UOKG, 1996

Im Namen des Volkes ? Über die Justiz im Staat der SED. Katalog zur Ausstellung des Bundesministeriums der Justiz; Forum 

Verlag, Leipzig 1994

Klonovsky, Michael / Flocken, Jan von: Stalins Lager in Deutschland 1945-1950. Dokumentation. Zeugenberichte; Ullstein 

Verlag, Berlin, Frankfurt am Main 1994

Matz-Donath, Annerose: Die Spur der roten Sphinx. Deutsche Frauen vor sowjetischen Militärtribunalen; S. Bublies Verlag, 

Schnellbach 2000

Meyer-Seitz, Christian: Die Verfolgung von NS-Straftaten in der Sowjetischen Besatzungszone; 

Berlin Verlag Arno Spitz, Berlin 1998

Müller, Klaus-Dieter: (Hg. ) / Stephan, Annegret (Hg. ): Die Vergangenheit läßt uns nicht los. Haftbedingungen politischer 

Gefangener in der SBZ/DDR und deren gesundheitliche Folgen. Mit einer Einf. v. K. W. Fricke; 

Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt

Possekel, Ralf: Sowjetische Speziallager in Deutschland 1945 bis 1950. Bd. 2: Sowjetische Dokumente zur Lagerpolitik; Berlin 

1997

Prieß, Benno: Erschossen im Morgengrauen. Verhaftet - Gefoltert - Verurteilt - Erschossen. „Werwolf“-Schicksale mitteldeut

scher Jugendlicher; Eigenverlag, Calw 1997

Räbiger, Rocco: „Allenfalls kommt man für ein halbes Jahr in ein Umschulungslager ...“ Nachkriegsunrecht an Wittenberger 

Jugendlichen; Arbeitsgemeinschaft Lager Sachsenhausen 1945-1950 e. V., Torgau 1998

Reif-Spirek, Peter (Hg. ) / Ritscher, Bodo (Hg. ): Speziallager in der SBZ. Gedenkstätten mit „doppelter Vergangenheit“; Ch. 

Links Verlag, Berlin 1999

Die Speziallager des NKWD in der sowjetischen Besatzungszone Eine Sonderausstellung des BSV mit dem Bürgerkomitee vom 

22. 05. 1995 bis Sept. 1995 im Hist. Dokumentationszentrum ...; Magdeburg 

Verband ehem. Rostocker Studenten e. V. (Hg. ): Namen und Schicksale der von 1945 bis 1962 in der SBZ/DDR verhafteten 

und verschleppten Professoren und Studenten; 1994

VOS Landesgruppe Sachsen-Anhalt: „Vom Roten Ochsen geprägt“. Lebensumstände politischer Häftlinge von 1944 bis 1956; 

LStU Sachsen-Anhalt (Hg. ), Magdeburg 1996

31



32

Impressum:

Spurensicherung: Urnen von Torgauer Häftlingen auf dem Gertraudenfriedhof Halle .
Ein Zwischenbericht/ hrsg. vom Zeit- Geschichte(n) e. V.
Halle, Dezember 2000

Gefördert vom Regierungspräsidium Halle, Dezernat 27

Redaktionelle Bearbeitung: Heidi Bohley
Gestaltung: Steffi Kaiser
Foto 1. Umschlaginnenseite: Heidi Bohley (Gräberfeld 39 auf dem Gertraudenfriedhof Halle)
Druck: CREATIV PRINT Halle

Weitere Publikationen des Zeit-Geschichte(n) e.V. :

Von einem der auszog, die Umwelt zu retten: Gespräche mit IM Gerhard alias Walter alias Rolf Hansen alias
Henry Schramm, der im November 1989 die Gründung der Grünen Partei Ost betrieb -  Dokumentation von 3
Interviews (1990-1999) mit einem ehemaligen Stasi-Spitzel und Mitgliedern der Ökologischen Arbeitsgruppe
Halle (ÖAG)
Broschüre, 62 Seiten

Ereignisse im Herbst 89 in Halle / Saale / eine Dokumentation mit Berichten, Interviews und Stasi-Akten
Broschüre, 124 Seiten

Thomas Kupfer / Wilhelm Bartsch (Hrsg.): Zwischen Staatsmacht und Selbstverwirklichung
eine Dokumentation über die Arbeitsgemeinschaft Junger Autoren (AJA) in Halle 1969 - 1983
Broschüre, 182 Seiten 

Wasja Götze - kein Held / Portrait des halleschen Malers, Liedermachers, Wanderers und Radfahrers
Video (35 Minuten)

Halle im Herbst 89/99 / Interviews aus dem Jahr 1999 mit „Ganz normalen Leuten“ über ihre Erinnerungen an
Hoffnungen und Ängste im Herbst 89
Video (45 Minuten)


